
Miet- und Benutzungsordnung
ftir das Dorfgemeinschaft shaus Pfaffenheck

Der Ortsgemeinderat Nörtershausen hat in seiner Sitzung vom 23.06.2021beschlossen:

1. Allgemelnes

1.1 Das Dorfgemeinschaftshaus Pfaffenheck dient der Stärkung der dörflichen Gemeinschaftund
der Vereinstätigkeit sowie der Förderung des kulturellen Lebens in Pfaffenleck.

1.2 Das Dorfgemeinschafohaus steht den Vereiner! Verbänden, Personenvereinigungen und sonsti-
gen Institutioner! die in derOrtsgemeinde Nörtershausen ansässigsind, sowie den Bürgern
voll Nörtershausen und Pfaffenheck flach Maßgabe dieser Miet- und BenuEungsordnung zur
Nutzung offen, Über eine darüber hinausgehende Nutzung durch Pe6onen oderGruppeL die
ihren Si|z außerhalb der Ortsgemeinde Nörtershausen haben, entscheidetdie Gemeindevea-
waltun&

1.3 Die Miet- und Benuuungsordnung gilt llir alle im Dorfgemeinschaffshaus Pfaffenheck stattfin-
denden Veranstaltungen.

1.4 Im gesamten Gebäude ist das Rauchen geselzlich untersagt

1.5 Die Vermietung erfolgt durch die Ortsgemeinde Nörtershausel vertreten durch den
Ortsbürgermeister. Für die Vermietung wird von der Ortsgemeinde Nörtershausen ein Beauf-
hagter (Hausverwalter) benannt.

1.6 Die Nuuung des Dorfgemeinschaftshaus durch Vereine kann eingeschrä[kt werden in Fällen
von eigenen Veranstalturgen derOrtsgemeinde und von sonstigen Veranstaltunge& die durch
die Ortsgemeinde genehmigt wurden. Seitens derOrtsgemeinde ergeht eine entsprechende In-
formation an die bekoffenen Vereine.

2. Vormerkung, Vertragsabschluss

2.1 Aus der unverbindlichen Vormerkung des jeweiligen Veranstaltungsraumes ftir einen bestimm-
ten Termin kann kein Anspruch auf einen späteren Abschluss eines Mietvertrages hergeleitet
werden. Vormerkungen können generell Iängstens zwei Jahre im Voraus gemacht werden.

2,2 Feststehende Terminewie z.B. Kirmes, Karneval, Spielefest, Basar und St Martin sind grund-
säElich den veranstalteüden Vereinen vorbehalten.

2.3 Der Anspruch aufÜberlassu[g der RZiumlichkeite4 Anlagen und der Einrichtung entsteht mit
de. beiderseitigen Unterzeichnung des schriftlichen Mietvert ages. Die Miet- und Benutzungs-
ordnung wird Veftragsbestandteil.

2.4 Vormerkungen werden vom Hausverwalter angenommen. über den endgültigen Verhagsab-
schluss entscheidet die Gemeindeverwaltung.

3. Gegenstand des Mietvertrages

3.1 Der Hausverwalter übergibt dem Mieter die Mietgegenstä[de in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand; hieryon hatsich derMieterbei der Übernahme zu überzeugen. Mängelsind dem Haus-
verwalter unveEüglich anzuzeigen

3.2 Die gesamte Anlage ist pfleglich zu behandeln. Die Einrichtungen und ceräte sindsachgerecht
zu benutzen. Beschädigungen müssen vermieden werden.

3.3 Die ausgehändiEten Betriebsanweisunger! auch mündliche, sind zu beachten.



4. Mi€te

4.1 Für die Überlassung der Mietgegenstände wird eine Miete vereinbart. Diese beträgt

(11 leeliche
private Nut-
zung/Anmie-
tung

(2) Cemeindeansä§-
sige Verein€ mit ge
werblicher Nutzung
oder mit GeEänke-
verkauf

(3) Sonsli8e Mie-
ter mit gewerbli-
cherNuEungoder
mit Getränke-
verkauf

Saal mit Thekenraum 75€ 100 € 775€
Thekenraum 30€ 40 €, 50€
Küchentrakt 30€ 40€ 60€

Die Toilettenanlage ist immer Bestandteil des Mietgegenstandes.

Als Kaution für Saal, Thekenraum und Küche ist generell bei ieder Vermietung ein BeEag von
150 € zu hinterlegen. Nach Beendigung der Vermietung wird diese Kaution entweder verrech-
net oder erstattet, wenn die Mietsache in einem beanstandungsfreien Zustand zurückgegeben
wurde.

Preise beziehen sich aufden Miekeitaum von einem Tag (24 Stunden].

Mieter mitWohnsitz außerhalb der Ortsgemeinde Nörtershausen zahlen fur die Nutzung des
Dorfgemeinschaftshauses einen Zuschlag von 25 Eo auf die ieweiligen Mieten.

IederVerein der Ortsgemei[de hateinmal im Kalenderjahrdas Rechl die saalräumlichkeiten
für seine Jahreshaupwersammlung kostenfiei zu nutzen.

4.2 Für die Energiekosten [Strom, Wasser, Abwasser, HeizungJ sind pauschalzu entrichteni
a) wäh.end dei Heizperiode 40 €
b) außerhalb der Heizperiode 20 €
cJ unter,,Heizperiode" wird die Dauer des Betriebs der Heizungsanlage verstanden.

4.3 Der Mieter ist für die Rückgabe des gereinigten Mietgegenstands verantwortlich. Die Kosten für
eine erfordediche Nachreinigung betragen pauschal S0 €. Sofern es beso[dere Umstände
rechtfertigen [2.B. besonders hoheroder erheblich geringer Verschmufzungsgrad usw.) ist der
ortsbürgermeister berechtigt, die Reinigungskostenpauschale entsprechend dem tatsächlichen
Aufir'rand zu erhöhen bzw zu reduzieren.

4.4 Bei Nugzung der zapfanlage der Theke muss diese durch den Mieter veranlasst durch Fachper-
sonal vor Inbetriebnahme gereinigt werden.

4.5 Die Miete, die Kaution und die Energiekostenpauschale sind bis spätestens 10 Tage nach Ver-
tragsabschluss durch Überweisung aufdas Konto IBAN DE29 5705 0120 0016 0002 O0 der
Verbandsgemeindekasse Rhein-Mosel, ünter Angabe des Verwendungszwecks ,,Miete Dorfge-
meinschaftshaus Pfaffenheck" und des Mieueiftaums zu entrichten.

4.6 Liegen zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung weniger als 10 Tage, ist das nach Ziffer
4.1 zu zahlende Entgelt sofort fällig und die Zahlungbei Mietbeginn in geeigneter Form nach-
zuweisen-

4.7 Der Mieueitraum beginnt grundsätzlich amTag derAnmietung um 12 Uhrund endetgrund-
sätzlich am darauffolgenden Kalendertag um 12 Uhr.lm Rahmen der Verfügtrarkeit ist hin-
sichdich de.zeidichen Nufzung eire abwelchende Regelung mit dem Hausverwalter möglich.

4.8 Neben der ganztaigigen Anmietung nach 4.7 kann im Einzelfall auch kuEfristigeine stu[den-
welse Anmietungvon mlndestens zwei bis maximal sechs Stunden erfolgen. Die Entscheidung
hierüber trifft der Ortsbürgermeister. Die Miete berägt pro angefangene Stunde 1/10 der un-
ter 4.1Eenanflten Beträge.ln diesel Fällen hat derMieterbis spätestens zur Beendigüng der
Mietseit die Räumlichkeiten im endgereini8ten Zustand zu verlassen.

4.9 Sofern keine gewerbliche Nurzung vorliegt und kein Eintritterhoben wird, sind folgendeVeran-
staltungen für ortsansässige Organisationen von der Mierzahlung befreit:
a) Fraktionssirzungen und politische Veranstaltungen von Parteien und Wählergruppen,
b) Seniorentage und Veranstaltungen mit sozialem, karitativem oder gemeinnüEigem Zwech



Proben- und Übungsveranstaltungen von Musik-, Gesangs., Theater-, Kamevals- und sonsti-
gen kulturell orientierten GrupperL
Veranstaitungen mit sportlichem oder gesundheitsfördemdem Chamkter.

5, Dürchfl lhi'üEgsbedinsun8en

5.1 Der Mieter hägt das gesamte Risiko derVeranstaltun& einschließlich ihrer Vorbereitung und
nachfolgenden Abwicklung, Er sorgt für den ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablaufsei-
ner Veranstaltung und trifft alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

5.2 Die Veränderung an Mietgegenständen, das Einbauen undAnbrlngen von Gegenständen an
Wänden und Decken und die Verwendungvon Dekoration bedarfder Einwilligung des Vermie-
ters. Dazu gehört auch dasAnbringenvon Bildern, Plakaten und Außendekoration. DerMieter
hat den urspn[nglichen Zustand spätestens bis zur Eeendigung der MieEeit aufseine Kostel
wiederherzustellen.

5.3 Entstandener Müll und iegliche Abfälle müssen vom Mieter entsorgt werden.

5,4 Zugänge Ausgänge, Notausgänge und Feuerlöscheinrichtungen dürfen nichtversperrt oderver-
ändertwerden. Die Räum- und Streupflicht obliegt dem Mieter.

5.5 Die Veranstaltungen sind so durchzufühaen, dass insbesondere zur Nachlzeiteine Störung der
Nachbaßchaftvemieden wird. Die LauBtärke istab 22:00 Uhr unbedingt aufZimmerlaut-
stärke zu reduziercn. Fenster und Türen sind zwingend geschlossen zu halten; der Aufenthalt
auf der Notausgangsmppe ist strengstens untersagt,

5.6 Jede Zuwiderhandlung kann mit einer Vertragsstrafe bis zu 500 € geahndetwerden. Die Eüt-
scheidung über die Festsetzung einer Vertragsstrafe erfolgt durch die Gemeindeverwaltung.

6. Haftung

6.1 Der Mieter haftet für alle Schäder! die erselbst, seine Efillungsgehilfen und Dritte aus seinem
Bereich verursachen, Er hatjeden entsprechenden Schaden dem Hausverwalter miEuteilen. Es

muss eine ausreichende Haftpfl ichtversicherung bestehen.

6.2 Der Mieterhat für alle SchadensersaEansprüche einzustehe4 die aus Anlass seiner Veranstal-
tung geltend gemacht werden.

6.3 Der Mieterübemimmt etwaige Haftungsansprüche seiner Bediensteten, Mitgliederoder Beauf-
tragten, den Besuchern seiner Veranstaltungen undsonstigen Dritten für Schäden, die diese
gegenüber der Ortsgemeinde Nörteßhaüsen im Zusammenhang mit der BenuEung derüber-
lassenen Räume und Einrichtungsgegenstände geltend machen könnten, soweit diese nicht
vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt wurden.

6.4 Für die in das Gebäude eingebrachten Gegenstälde des Mieters übernimmt die Ortsgemeinde
Nörterchausen sowie die fürdie Ortsgemeinde Nörtershausen handelnden Personen keine
Haftun8 Spätestens bei Beendigung der Mietzeit müssen diese Gegenstände endernt sein.

6.5 Die Ortsgemeinde Nörtershausen sowie die flir die Ortsgemeinde NörtershauseD handelnden
Personen haften nichtbei Versagen von Einrichtungen, bei Betriebsstörungen odersonstigen
die Veränstaltung beeinträchtigenden Ereignissen. Dieses gilt nichtbei Vorsarz oder grober
FahrlässigkeiL

7. Hausrecht

7.1Grundsätrlich haben der Ortsbürgermeister sowie der Hausverwalter das Hausrechtin allen
Räumen. Der Ortsbürgermeister kann das Hausrecht auch anderen Personen übertragen. Der
Mieter untersteht der Weisungsbefugdis des zurAusübungdes Hausrechts berechtigten Perso-
nenkrelses-

c)

dl



7.2 Soweit es edorderlich ist, haben die ftir die Ortsgemeinde Nörtershausen handelnden Personen,
die Polizei, die Feuerwehrund der Sanitätsdienst Zugangzu den vermieteten Räumen. Sie
dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht behindert werden.

7.3 Die Vermietung kann bei nicht ordnungsgemäßer Nutsung der vermieteten Räumlichkeiten je-
derzeit beendet werden.

B. Bewlrtschaltung

8.1 Sofern es sich um gewerbliche Veranstaltungen handelt, ist der Bezug von G€tränken b€i einem
durch die Ortsgemeinde Nöftershausen vorgegebenen Geffänkelieferanten durch den Mietver-
trag vorgeschrieben.

8.2 Inwieweit eine Gestattung nach § 12 Gaststättengeseu (vorübergehende Schankerlaubnis) er-
forderlich wird, istvom Mieterbei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel zu ldären.
Ein eventuell notwendiger Anhag ist vom Mieter zu stellen.

9. schließanlag€

9.1 Die erforderlichen Schlüssel werden mit der Übergabe der Mietsache, spätestens iedoch am Tag
der Veranstaltung bis 12.00 Uhr ausgehändigt. Der Mleter haftetfüralle Schäden, die an der
Schließanlage oder durch Verlust von Schlüsseln entstehen. DerVerlust von Schlüsseln ist dem
Hausverwalter anzuzeigen. Der Ortsbürgermeister wird die Ersatzbeschaffung von Schlüsseln
und eventuell der Schließanlage/Teilanlage aufKosten des Mieters veranlassen.

10. Rücktrltt vom Vertrag

10.1 Die Ortsgemeinde Nörtershausen ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn

- der Mieter seinen Zahlungsverpfl ichtungen nicht rechüeitig nachkomml

- durch die beabsichtigte VeraDstaltung eine Stärung der öffentlichen Sicherheitund Ordnung
oder eine Schädigung des Ansehens der Ortsgemeinde Nörteßhausen zu befürchten ist oder
die Veranstaltung gegen geltendes Recht verstößt,

- die Mietgegenstände in Folge höherer Gewalt nlcht zul Verlügung gestelltwerden können.

10.2 Der Rtlcktrltt witd dem Mieter unveEilglich schriftlich erldärt, Macht die Ortsgemeinde Nör-
tershausen von ihrem Rücktrittsrecht Cebrauch, so hatder Mieter weder Anspruch aufScha-
densersatznoch auf ErsatzseinerAuslagen oderseinesentgangenen Gewinns.

10,3 Kaon die vertraglich festgelegte Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt nicht stattfilden, so
trägt jeder Vertragspartner die ihm bis dahin entstandenen Kosten selbsl

10.4 Führt der Mieter aus einem von der Ortsgemeinde Nörtershausen nichtzu veftretenden Grund
die Veranstaltung nicht durch, so bleibter zurZählung der vereinbarten Miete verpflichteL Un-
abhängig hiervoD ist der Mieter verpflichtet, der Ortsgemeirde Nörtershausen einen etwa
darüber hinausgehenden Schaden zu ersetzen,

11. Nebenabreden und Gerichtsstand

11.1Andemngen und Ergänzungen des Mietvertrages bedürfen derSchriftiorm. Sofern der Mieter
Mietgegenstände oder Leistungen in Anspruch nehmen möchte, die nicht im Mietvertrag ver-
einbartsind, hat ervor der Inanspruchnahme die schriftliche Einwiltigung derOrtsgemeinde
Nörtershausen einzuholen. Diese zusäEliche Vereinbarung wird Bestandteil des Mietvertrages.

11.2 FürAnsprüche, die im Wege des Mahnverfahrens [§§ 688 n ZPO] geltend gemacht werden, ist
der Gerichtsstand Koblenz-
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